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Regeste

Invalidenversicherung, (Teilerwerbstätigkeit) | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzung gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das
Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es prüft grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( Art.
42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254; Urteil 8C_218/2008 vom 20. März
2009 E. 1). Seinem Urteil legt es den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ), und wenn die
Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97
Abs. 1 BGG ). Die auf einer Würdigung konkreter Umstände basierende Festsetzung des
hypothetischen Umfanges der Erwerbstätigkeit ist eine Tatfrage, welche für das
Bundesgericht, ausser wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung
beruht, verbindlich ist. Eine Rechtsfrage liegt demgegenüber vor, wenn der Umfang der
Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfall ausschliesslich auf die allgemeine Lebenserfahrung
gestützt wird (Urteil 8C_292/2009 vom 10. Juni 2009 E. 4.1 mit Hinweisen).

E. 2.1
Im angefochtenen Entscheid wurden nebst den einschlägigen intertemporalrechtlichen
Grundsätzen die Bestimmungen über den Begriff der Invalidität ( Art. 8 ATSG ), die
Voraussetzungen für einen Rentenanspruch und dessen Umfang (aArt. 28 Abs. 1 IVG), die
Einkommensvergleichsmethode ( Art. 16 ATSG ; aArt. 28 Abs. 2 IVG) sowie die
gemischte Methode der Invaliditätsbemessung (aArt. 28 Abs. 2ter IVG) zutreffend
dargelegt. Darauf wird verwiesen. Richtig legte die Vorinstanz auch dar, dass für die
Beurteilung der Frage, ob und bejahendenfalls in welchem Umfang die versicherte Person
ohne Gesundheitsschaden einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wäre, die persönlichen,
familiären, sozialen und erwerblichen Verhältnisse ebenso wie allfällige Erziehungs- und
Betreuungsaufgaben gegenüber Kindern, das Alter, die beruflichen Fähigkeiten und die
Ausbildung sowie die persönlichen Neigungen und Begabungen zu berücksichtigen sind.
Für die hypothetische Annahme einer im Gesundheitsfall ausgeübten (Teil-)
Erwerbstätigkeit ist der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ( BGE 125 V 146 E. 2c S. 150).

E. 2.2



Umstritten ist die Methode der Invaliditätsbemessung. Während das kantonale Gericht die
gemischte Methode für anwendbar erklärt hat, macht die Beschwerdeführerin geltend, die
Invalidität sei - unter Berücksichtigung einer ganztägigen Erwerbstätigkeit - nach der
allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs zu ermitteln.

E. 2.2.1
Die Vorinstanz stufte die Beschwerdeführerin als Gesunde zu 70 % erwerbs- und zu 30 %
im Haushalt tätig ein. Sie stützte sich bei der Beurteilung der Statusfrage auf die Befragung
im Rahmen der Haushaltsabklärung vom 13. März 2007, bei der die Beschwerdeführerin
angab, als Gesunde würde sie im Rahmen von 70 % einer ausserhäuslichen
Erwerbstätigkeit nachgehen. Bei diesem Ausmass sei sie finanziell nicht mehr vom
Sozialamt abhängig und habe auch noch Zeit für sich selbst. Zur Begründung verwies die
Vorinstanz zudem auf den Umstand, dass die unverheiratete Beschwerdeführerin bereits
zuvor bis zum Eintritt des Gesundheitsschadens regelmässig befristete Arbeitsverhältnisse,
meist als Schwesternhilfe, im Umfang von 80 % bis 100 % eingegangen war, jeweils
gefolgt von Arbeitsunterbrüchen. Dabei erzielte sie in den Jahren 1995 bis 2001 relativ
bescheidene Einkommen von insgesamt durchschnittlich Fr. 28058.- (maximal Fr. 36128.-
und minimal Fr. 12682.-) pro Jahr. Dieser Umstand bestätigt zusätzlich die Aussage der
Beschwerdeführerin, wonach sie als Gesunde lediglich teilerwerbstätig wäre.

E. 2.2.2
Was die Beschwerdeführerin dagegen einwendet, lässt die auf einer Würdigung der
konkreten Verhältnisse beruhende vorinstanzliche Feststellung der hypothetischen
Erwerbstätigkeit nicht als qualifiziert unrichtig im Sinne des in E. 1 hiervor Dargelegten
erscheinen. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die IV-Stelle hätte sie anlässlich
der Befragung über die erwerblichen Verhältnisse über ihre Rechte und Pflichten im Sinne
von Art. 27 ATSG aufklären müssen, kann diesem Einwand nicht gefolgt werden. Denn
Sinn und Zweck der Abklärung war es, die Versicherte unvoreingenommen zum Umfang
der hypothetischen Erwerbstätigkeit als Gesunde Stellung nehmen zu lassen. Auch der
Einwand in der Beschwerde, wonach bei alleinstehenden Personen mit reduziertem
Beschäftigungsgrad nicht automatisch der Aufgabenbereich Haushalt zu berücksichtigen sei
(vgl. BGE 131 V 51 ), erweist sich als unbehelflich. Denn hierzu bedürfte es Hinweise,
wonach die Beschwerdeführerin ihr Arbeitspensum gezielt im Hinblick auf die
Freizeitgestaltung, etwa in Form eines intensiv betriebenen Hobbys, reduziert hätte (Urteil
des Eidg. Versicherungsgerichts I 609/05 vom 1. Februar 2006 E. 4.3.2). Solche liegen
nicht vor. Die Beschwerde ist demgemäss abzuweisen.

E. 3
Die Beschwerde hatte keine Aussicht auf Erfolg, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 BGG als offensichtlich unbegründet (Abs. 2 lit. a) ohne Durchführung des
Schriftenwechsels erledigt wird.

E. 4
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen aussichtsloser Beschwerdeführung
abzuweisen ( Art. 64 BGG ).

E. 5
Die Gerichtskosten werden der Beschwerdeführerin als unterliegende Partei auferlegt ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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